
f, gungen und andere Verfahrensverzögerungen auf ein 
Mindestmaß herabgesetzt werden. Um die Überzeu
gungskraft der Urteile zu erhöhen, sollen sich die Ur
teilsgründe mehr auf die für die Entscheidung not
wendigen sachlichen und rechtlichen Probleme kon- * 
zentrieren.
Die bisherigen Erfahrungen mit den deliktsspezifi- 
schen Fragespiegeln für Kollektivvertreter sind auszu
werten und den Mitarbeitern der Abt. К des Volks
polizeikreisamtes zu übermitteln, damit eine differen
zierte Mitwirkung der gesellschaftlichen Kräfte in hoher 
Qualität erreicht wird. In der Urteilsberatung mit den 
Schöffen ist gleichzeitig 'festzulegen, ob und in wel
cher Form eine Auswertung der Strafsache erforder
lich ist.
Der Kreisgerichtsdirektor gewährleistet, daß unter den 
im Gesetz genannten Voraussetzungen beschleunigte 
Verfahren sofort verhandelt sowie Anträge auf Erlaß 
eines Strafbefehls sofort nach Eingang bearbeitet und 
möglichst am gleichen Tage entschieden werden. Dabei 
sind Strafbefehle in allen geeigneten und notwendigen 
Fällen vor dem Kollektiv des Täters zu verkünden.
6. Die Ergebnisse bei der Erfüllung dieser Verpflich
tungen sind regelmäßig (monatlich), in Dienstbespre
chungen, Leitungssitzungen sowie Mitgliederversamm
lungen der Grundorganisation der SED einzuschätzen.

Neue Probleme bei der Realisierung
des Kampfprogramms der Rechtspflegeorgane

Während der Diskussion über den Entwurf des Merse
burger Kampfprogramms wurde eine Reihe von Fra
gen aufgeworfen, die Ausdruck des Ringens um die 
Vervollkommnung der Leitung der Rechtspflege, um 
die Herausarbeitung von differenzierten Maßnahmen 
zur rationellen und effektiven Gestaltung des Straf
verfahrens sind. Solche Fragen sind beispielsweise:
— Ist der bisherige Aufwand in den Ermittlungsver

fahren notwendig, um eine hohe gesellschaftliche 
Wirksamkeit zu erreichen?

— Entsprechen die Methoden der Gewinnung gesell
schaftlicher Kräfte zur Mitwirkung im Verfahren 
der gewachsenen Bewußtheit - und Reife dieser 
Werktätigen?

— Werden bei der Anwendung des neuen Strafrechts 
und Strafprozeßrechts bereits alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft, um eine höhere Wirksamkeit der Ver
fahren zu erzielen? Gibt es evtl. Tendenzen eines 
gewissen Formalismus und der Routine, die einer 
wirkungsvollen Anwendung der neuen Gesetze ent
gegenstehen?

Wenn Willi S t о p h auf der 14. Plenartagung des 
Zentralkomitees der SED forderte, „im Jahre 1971 den 
Kampf um hohe Arbeitsproduktivität in der ganzen 
Breite zu führen und die komplexe sozialistische Ra
tionalisierung in neuer Qualität zu verwirklichen“^/, 
so gilt dies nicht nur für die Wirtschaft, sondern trifft 
als ein Problem der umfassenden Ausnutzung des Ge
setzes der Ökonomie der Zeit auch für die Tätigkeit 
der Rechtspflegeorgane zu. Deshalb geht es um einen 
den neuen gesellschaftlichen Bedingungen entsprechen
den Beitrag der Rechtspflegeorgane gur Erhöhung der 
Wirksamkeit der Verfahren, insbesondere in Ermitt
lungsverfahren und gerichtlichen Verfahren in Straf
sachen.
Zu einigen der aufgeworfenen Fragen sollen im fol
genden erste Gedanken geäußert werden.

/31 W. Stoph, Zum Entwurf des Volkswirtschaftsplanes 1971, 
Berlin 197«, S. 1«.

Auszeichnung
Für langjährige erfolgreiche Leistungen bei der Entwick-^ 
lung der sozialistischen Rechtspflege wurde

Dr. Gustav Jahn,
Direktor des Bezirksgerichts Halle,

die Medaille für Verdienste in der Rechtspflege in Gold 
vertieften.

Zum Verhältnis von Aufwand und Ergebnis 
im Ermittlungsverfahren

Bereits vor längerer Zeit durchgeführte Zeitanalysen 
bei der Abt. К des Volkspolizeikreisamtes Merseburg 
zeigten, daß die Ermittlungsverfahren relativ undiffe
renziert und dadurch bedingt unrationell bearbeitet 
wurden. Der Arbeitsaufwand war sehr hoch, denn 
überwiegend wurden alle nur irgend möglichen Er
mittlungen vorgenommen. Dies drückte sich dann 
z. B. im Umfang der jeweiligen Ermittlungsakte aus, in 
der sich nicht selten Wiederholungen von Vernehmun
gen, gleichartige Zeugenaussagen oder Ermittlungshand
lungen fanden, die zur Beweisführung gar nicht nötig 
wären. Der hohe Arbeitsaufwand zeitigte also keine 
höhere Effektivität des Verfahrens, sondern belastete 
lediglich sowohl das Untersuchungsorgan als auch 
Staatsanwalt und Gericht, soweit Anklage erfolgte. 
Hier war die generelle Frage zu beantworten, ob man 
nur dann von einer richtigen Ermittlungsarbeit spre
chen kann, wenn alle nur möglichen Ermittlungen vor
genommen wurden. § 101 StPO verlangt, daß Staats
anwalt und Untersuchungsorgan „die den Verdacht 
einer Straftat begründende Handlung allseitig und un
voreingenommen aufklären und den Täter ermitteln“. 
Die Forderung nach „allseitiger“ Aufklärung ist aber 
nicht mit Uferlosigkeit der Ermittlungen gleichzuset
zen. Eine Sache gilt vielmehr dann als allseitig aufge
klärt, wenn unter Beachtung der Differenzierungs- 

1 grundsätze diejenigen Fakten ermittelt werden, die fib- 
die Feststellung der strafrechtlichen Verantwortlich
keit und der Schwere der den Gegenstand des Ver
dachts bildenden Straftat notwendig sind. Es sind also 
stets alle Tatsachen zu ermitteln, die Grundlage für eine 
gerechte Entscheidung über die strafrechtliche, Ver
antwortlichkeit einschließlich der anzuwendenden Maß
nahmen sincL/4/
Das bedeutet für die Praxis u. a.: •
1. Anzeigeerstatter müssen, soweit sie ihre Anzeige 
zu Protokoll des Untersuchungsorgans oder des Staats
anwalts geben, so umfassend gehört werden, daß mög
lichst keine wiederholte Zeugenvernehmung erforder
lich wird.
2. Zeugen sind nur in dem Umfang zu vernehmen, wie 
es die konkrete Sache erfordert. Gleichwertige Aus
sagen anderer Personen brauchen dann nicht zu Pro
tokoll genommen zu werden. Hier genügt ein Vermerk, 
welche anderen Personen (mit Anschrift) über die glei
chen Tatsachen als Zeugen aussagen können.
3. Der Umfang der sonstigen Ermittlungen muß ge
sellschaftlich notwendig sein. Deshalb sind „Routine
ermittlungen“ zu unterlassen, die sich lediglich in Ver
merken des Untersuchungsführers widerspiegeln, die 
für die Bearbeitung der Strafsache bedeutungslos sind.
4. Umfangreiche Tatortbeschreibungen und Besichti
gungsprotokolle sind durch Tatortfotos und -Skizzen 
usw. zu ersetzen.
Derartige inhaltliche Fragen der Gestaltung des Er

ik

/4/ Vgl. StPO-Lehrkommentar, Berlin 1968, Anm. 3 zu § 102 
(S. Ш).
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